










Wie werden gefährliche
Güter sicher transportiert?
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In der Gefahrgutverordnung Straße,
Eisenbahn und Binnenschifffahrt
(GGVSEB) werden umfangreiche An-
forderungen an den Transport von
Gefahrgütern gestellt.

Grundsätzlich werden zwei Arten des
Transportes unterschieden:

Zwei Arten
des Transports
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Beauftragte Person – Gefahrgutbeauftragter

Betriebe, die Gefahrgüter transportieren, müssen eine „beauftragte Person“ haben. Wird keine
solche Person benannt, gilt der Unternehmer automatisch als beauftragte Person. Werden größere Mengen
transportiert und wird die Gesamtmenge von 50 t gefährlicher Güter pro Jahr überschritten, ist ein Gefahr-
gutbeauftragter zu benennen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.

pDie gefährlichen Güter müssen
so verpackt sein, dass sie
während des Trasportes nicht
austreten können

pLadungssicherung

pKein Feuer oder offenes Licht
sowie Rauchen bei Lade-
arbeiten

pBei Unfällen, bei denen es zu
einer Gefährdung durch das
Gefahrgut kommen könnte,
muss die zuständige Behörde
unverzüglich informiert
werden.

pBauartzugelassene
Verpackungen

pGefahrzettel und Beschriftung
mit UN-Nummer

pFeuerlöscher (z.B. 2 kg) der
Brandklasse ABC für das
Löschen eines Motorbrandes

pLadungssicherung

pBeim Transport von Gasen in
geschlossenen Fahrzeugen
vorrangig Lüftung oder
Warnaufschrift „ACHTUNG
KEINE BELÜFTUNG VORSICHTIG
ÖFFNEN“ an den Ladetüren

pKein Feuer oder offenes Licht
sowie Rauchen bei Ladearbeiten

pGefahrgut nicht mit explosiven
Gütern zusammen laden

pBei Unfällen, bei denen es zu
einer Gefährdung durch das
Gefahrgut kommen könnte,
muss die zuständige Behörde
unverzüglich informiert werden.

Bei größeren Mengen müssen Sie
zusätzlich weitere Auflagen der
GGVSEB erfüllen, z.B.:

pBeförderungspapier

pUnfallmerkblätter

pZusätzliche Fahrzeugaus-
rüstung

pSchutzausrüstung für die
Fahrzeugbesatzung

pFahrzeugführer und Beifahrer
benötigen u.U. eine besondere
Schulung

pVerbot der Personen-
beförderung

pBeförderungsbeschränkungen
beachten.

Transport kleiner Mengen
gefährlicher Güter

Transport
größerer
Mengen
gefährlicher
Güter

Beim Transport kleiner Mengen dürfen festgelegte Höchstmengen nicht
überschritten werden. Werden mehrere gefährliche Güter transportiert,
muss eine Berechnung durchgeführt werden. Beispiele für die Berechnung
liefert der Anhang 5

Transport zur Baustelle und zurück Versorgungstransporte1)

1) Versorgungstransporte sind Transporte zur Versorgung des Materiallagers oder Bauhofes bzw. die Versorgung von mehreren Bau-
stellen mit einem Fahrzeug



Da die Abfallentsorgung in jedem
Bundesland anders geregelt ist, sollten
Sie sich in jedem Fall informieren,
welche besonderen Regelungen Sie
beachten müssen. Auskunft erhalten
Sie beim Gewerbeabfallberater der
Kommune oder des Landkreises (zum
Beispiel beim Amt für Abfallwirtschaft).

Wie werden Gefahrstoffe
umweltgerecht entsorgt?

14

Die Umsetzung der Bestimmungen des
Abfallrechts in die betriebliche Praxis
macht vielen Unternehmen Schwierig-
keiten. Unproblematisch ist der normale
Baustellenabfall wie Beton, Dachziegel
oder Mauersteinreste. Viele Gefahrstoffe
gelten jedoch als Sonderabfälle (beson-
ders überwachungsbedürftige Abfälle)
und sind speziell zu entsorgen.

Für viele Gefahrstoffe
spezielle Regelungen
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Sie sollten Sonderabfälle und Bau-
schutt in verschiedenen Behältern auf
der Baustelle getrennt sammeln.

Die Vorteile:

p Sie reduzieren die Menge der
kritischen Abfälle.

p Sie erfüllen nur so die
Voraussetzungen, um die Über-
nahmebescheinigung zu erhalten.

p Sie sparen Kosten: Wenn Sie un-
kritische Baustellenabfälle mit
Sonderabfällen mischen, zahlen
Sie die hohen Deponie-Gebühren
für Sonderabfälle auch für Ihren
Bauschutt.

Baureste, die als besonders überwachungsbedürftiger
Abfall (Sonderabfall) zu entsorgen sind

Zum Beispiel:

uMineralölhaltige Schalöle
uÖle (Altöle, Maschinen- und

Getriebeöle, Hydrauliköle)
uKraftstoffe (Benzin, Diesel)
uBatterien, Akkumulatoren
uHolzschutzmittel

ulösemittelhaltige Farb- und Anstrichstoffe
uLeuchtstoffröhren, Quecksilberdampflampen
uteerhaltige Baustoffe
uBauschutt und Erdaushub mit schädlichen

Verunreinigungen

=

Aufwendige Anzeige- und Nachweis-
pflicht können Sie vermeiden,
wenn Sie

In diesem Fall benötigen Sie nur eine
Übernahmebescheinigung

p des Entsorgers, der die Abfälle
abholt, oder

p der kommunalen Sammelstelle.

Vermeiden Sie
Aufwand, beachten
Sie die Klein-
mengengrenze

Sparen Sie
Deponie-Gebühren –
sammeln Sie
getrennt

unter der
Kleinmengengrenze

bleiben

unter 2.000 kg besonders
überwachungsbedürftige

Abfälle pro Jahr
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p Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Einsatz von Produkten, die
Gefahrstoffe enthalten.
j Setzen Sie möglichst schadstoffarme Produkte ein.
j Orientieren Sie sich bei den Gebindegrößen an dem zu erwartenden

Verbrauch.

p Suchen Sie nach umweltfreundlichen Lösungen für Ihre Leergebinde.
j Sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten.
j Bevorzugen Sie beim Einkauf Mehrweggebinde.

p Lassen Sie Baustoffe nicht zu Abfällen werden.
j Nutzen Sie alle betrieblichen Recyclingmaßnahmen aus.
j Informieren Sie sich bei größeren Abfallmengen über

Verwerterbetriebe.
j Bieten Sie verwertbare Abfälle über die Abfallbörsen der Industrie-

und Handelskammern an.

p Sammeln Sie nach Abfallarten getrennt.
j Nutzen Sie die günstigen Wiederverwertungs- und Aufbereitungs-

möglichkeiten.

p Erarbeiten Sie klare Regelungen für Organisation und Ablauf der
innerbetrieblichen Abfallentsorgung.
j Informieren Sie Ihre Mitarbeiter mit Hilfe von Betriebsanweisungen.

Hintergrundinformation
zum Thema Gefahrstoffe

W eitere Informationen zum Thema Gefahr-
stoffe in der Bauwirtschaft finden Sie

unter www.gisbau.de oder auf der Gefahrstoff-
Software WINGIS, die Sie kostenfrei bei Ihrer
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft bestellen
können.

Regeln für Abfälle auf dem Bau
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Die wichtigsten Gefahrstoffkennzeichnungen
in der Bauwirtschaft

GISBAU-Produktinformation –
Beispiel lösemittelfreie Epoxidharze

Gefahrstoffverzeichnis
für Baustellen

Betriebsanweisungs-Entwürfe von Gefahrstoffen,
die häufig auf Baustellen verwendet werden

Transport gefährlicher Güter –
Kleinmengenregelung mit Faustformel zur Berechnung

Beratung,
Information

1
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6

Hilfen für
Ihren Betrieb

Anhang
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20
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28
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Tabelle 1: Beispielhafte Auswahl der Gefahrensymbole sowie der zugehörenden R-Sätze

Sehr giftig
T+

Giftig
T

Gesundheitsschädlich
Xn

Hochentzündlich
F+

Leichtentzündlich
F

Ätzend
C

Reizend
Xi

Explosionsgefährlich
E

Brandfördernd
O

Umweltgefährlich
N

R 26/27/28 Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken
und bei Berührung mit der Haut

R 23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und
bei Berührung mit der Haut

R 39 Ernste Gefahr irreversiblen Schadens

R 20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen,
Verschlucken und bei Berührung mit
der Haut

R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung

R 12 Hochentzündlich

R 11 Leichtentzündlich

R 35 Verursacht schwere Verätzungen

R 34 Verursacht Verätzungen

R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane
und die Haut

R 41 Gefahr ernster Augenschäden

R 3 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder
andere Zündquellen besonders
explosionsgefährlich

R 2 Durch Schlag, Reibung, Feuer
oder andere Zündquellen
explosionsgefährlich

R 7 Kann Brand verursachen

R 8 Feuergefahr bei Berührung mit
brennbaren Stoffen

R 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen,
kann in Gewässern längerfristig
schädliche Wirkung haben

R 55 Giftig für Tiere

R 59 Gefährlich für die Ozonschicht

Gefahren-
bezeichnung

Gefahren-
symbol

R-Sätze
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Tabelle 2: Beispielhafte Auswahl der Gefahrensymbole sowie der zugehörenden S-Sätze

Sehr giftig
T+

Giftig
T

Gesundheitsschädlich
Xn

Hochentzündlich
F+

Leichtentzündlich
F

Ätzend
C

Reizend
Xi

Explosionsgefährlich
E

Brandfördernd
O

Umweltgefährlich
N

S 1 Unter Verschluss aufbewahren

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken
und Futtermitteln fernhalten

S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhand-
schuhe und Schutzkleidung tragen

S 7 Behälter dicht geschlossen halten

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken
und Futtermitteln fernhalten

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen

S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort
aufbewahren

S 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen

S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen

S 1 Unter Verschluss aufbewahren

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort
gründlich mit Wasser abspülen und
Arzt konsultieren

S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter
Weise beseitigt werden

S 49 Nur im Originalgebinde aufbewahren

S 59 Information zur Wiederverwendung/
Wiederverwertung beim Hersteller/
Lieferanten erfragen

S 60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als
gefährlicher Abfall zu entsorgen

Gefahren-
bezeichnung

Gefahren-
symbol

S-Sätze

1
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Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut. (R 20/21/22)
Verursacht Verätzungen. (R 34)
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. (R 43)
Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. (R 51/53)
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. (S 26)
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. (S 28)
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. (S 29)
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (S 36/37/39)

Ersatzstoffe – Ersatzprodukte
Die Verarbeitung von lösemittelfreien Epoxidharzen stellt durch die reizenden/ätzenden

und sensibilisierenden Einzelkomponenten eine Gesundheitsgefährdung dar.
Der Einsatz von Epoxidharzen ist in der Regel technisch begründet.

Es ist zu prüfen, ob der Einsatz weniger gefährlicher Produkte möglich ist.

Epoxidharze, lösemittelfrei, sensibilisierend
GISCODE: RE 1

Charakterisierung
Lösemittelfreie Epoxidharzprodukte bestehen aus einem Epoxid-
harz und einem Härtersystem.
Die Harzkomponente besteht aus einem Epoxidharz (Reaktions-
produkt aus Epichlorhydrin und Bisphenol A/F). Zusätzlich sind
Reaktivverdünner (Glycidylether) enthalten.
Als Härter werden in der Regel aliphatische Amine (z.B. Trie-
thylentetramin), cycloaliphatische Amine (z.B. Isophorondiamin),
Polyaminaddukte oder Polyaminoamide verwendet.
Epoxidharzprodukte gelten als lösemittelfrei, wenn sie innerhalb
eines Tages nach dem Vermischen und Verarbeiten einen Mas-
senverlust von maximal 1% aufweisen.
Nach weiteren 24 Stunden bei 80 °C darf der Massenverlust ins-
gesamt maximal 2% betragen.
Die Harzkomponente kann „reizend“ und die Härterkomponente
„reizend“ oder „ätzend“ sein. In dieser Information werden beide
Gefährlichkeitsmerkmale berücksichtigt. Die im folgenden be-
schriebenen Gefahren beziehen sich auf die Bedingungen, unter
denen das Produkt laut Herstellerangaben verarbeitet werden soll.
Der GISCODE ist eine Zuordnung von Epoxidharzprodukten zu
einer Produktgruppe mit gemeinsamen Gefährdungsmerkmalen.
Den GISCODE finden Sie auf Gebinden, Sicherheitsdatenblättern
und Technischen Merkblättern.

Gefahrstoffmessungen/Ermittlung
Es liegen keine Ergebnisse von Gefahrstoffmessungen vor.

Gesundheitsgefährdung
Einatmen oder Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen.
Reizt die Atemwege, Augen und Haut: z.B. Brennen, Kratzen.
Direkter Kontakt kann Verätzungen verursachen, d.h. Hautge-
webe und Schleimhäute zerstören.
Kann zu Allergien der Haut führen.
Sensibilisierte Personen können schon auf sehr geringe Konzen-
trationen an Epoxidharzen reagieren und sollten deshalb keinen
weiteren Kontakt mit diesen Stoffen haben.

Hygienemaßnahmen
Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren sowie weder
essen, trinken, schnupfen noch rauchen!
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!
Nach Arbeitsende und vor Pausen Hände gründlich reinigen!
Epoxidharze nur mit einem geeigneten Reinigungsmittel von der
Haut entfernen. Auf keinen Fall Lösemittel für die Hautreinigung
verwenden.
Hautpflegemittel nach der Arbeit verwenden (rückfettende
Creme).
Verunreinigte Kleidung wechseln und reinigen!
Mit Epoxidharz verunreinigte Schutzhandschuhe sind zu ent-
sorgen! Dabei sind die Hinweise unter Entsorgung zu beachten.

G I S B A U Information

Informationen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

GISBAU-Produktinformation –
Beispiel: lösemittelfreie Epoxidharzprodukte

Ätzend Umweltgefährlich

Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit den Produkten. Aussagen über die technisch
chemische Anwendung, die Einsatzzwecke und die Eigenschaften werden nicht getroffen.
Produkte, die dieser Produktgruppe zugeordnet sind, können im Einzelfall eine abweichende Kennzeichnung (Symbole, R/S-Sätze) oder abweichende
sonstige Einstufungen (WGK, GGVSEB usw.) aufweisen.
Diese Produkt-/gruppen-Information unterstützt Sie bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach §7 der neuen Gefahrstoffverordnung und
kann ggf. für Dokumentationszwecke verwendet werden. Betriebsspezifische oder tätigkeitsbezogene Abweichungen oder Ergänzungen sind dann im
Kapitel „Gefährdungsbeurteilung“ anzugeben.

Unternehmer
V 2.9



Anhang
Epoxidharze, lösemittelfrei, sensibilisierend

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen
Arbeiten bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen). Beim
Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen der Komponenten Ver-
spritzen vermeiden.
Nach Zugabe des Härters zügig verarbeiten, da beim Aushärten
hohe Temperaturen erreicht werden können.
Nicht auf heiße Flächen spritzen.
Gefäße nicht offen stehen lassen.
Waschgelegenheit im Arbeitsbereich vorsehen.
Augendusche oder Augenspülflasche bereitstellen.

Persönliche Schutzmaßnahmen
Augenschutz: Gestellbrille.
Bei Spritzgefahr: Korbbrille.
Handschutz: Handschuhe aus: Nitril, Butylkautschuk
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind
Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!
Atemschutz: Bei Anwendung im Spritzverfahren muss ein
Partikelfilter P2 verwendet werden!
In nicht belüftbaren Räumen Gasfilter A1 (braun) verwenden.
Körperschutz: Bei Anwendung im Spritzverfahren muss Körper-
schutz (z.B. Kunststoffschürze und Gesichtsschutz) getragen werden!

Erste Hilfe
Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und
Arzt hinzuziehen!

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei
gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen.
Immer Augenarzt aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit
viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünnungs-/Lösemittel
o.ä. verwenden.
Nach Einatmen: Person an die frische Luft bringen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusst-
sein in kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen.

Handhabung
Reagiert mit Säuren und Oxidationsmitteln.
Zersetzt sich bei Erhitzen/Verbrennen in gefährliche Gase.
Das vom Hersteller angegebene Mischungsverhältnis ist un-
bedingt einzuhalten.

Beschäftigungsbeschränkungen
Jugendliche ab 15 Jahren dürfen hiermit nur beschäftigt wer-
den, wenn dieses zum Erreichen des Ausbildungszieles erfor-
derlich und die Aufsicht eines Fachkundigen sowie betriebsärzt-
liche oder sicherheitstechnische Betreuung gewährleistet ist.

Vorsorgeuntersuchungen
Personen, die Umgang mit diesem Stoff/Produkt haben, sind
spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach
Grundsatz
– G(24) Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs)
– G(26) Atemschutzgeräte (falls Atemschutz notwendig werden

kann)
anzubieten. Wird der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten,
sind die Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig zu veranlassen –
entsprechendes gilt bei unmittelbarem Hautkontakt zu haut-
resorptiven Stoffen (H-Stoffe).

Entsorgung
Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten. Abfälle nicht vermi-
schen! Zur ordnungsgemäßen Beseitigung bzw. Rückgewinnung
in beständigen, verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen
getrennt sammeln.

Nicht mehr verwendbare Produktreste zur Aushärtung vermischen.
Ausgehärtete Produktreste sind kein Sonderabfall.
Nicht ausgehärtete Produktreste sind Sonderabfall.
Restentleerte Gebinde mit nicht ausgehärteten Produktresten
(tropffrei, spachtelrein) sind Sonderabfall.
Restentleerte, ausgetrocknete Gebinde (tropffrei, spachtelrein)
dem Recycling zuführen.

Lagerung
Nicht im Pausen- oder Aufenthaltsraum lagern. Behälter dicht
geschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern.
Für Betriebsfremde unzugänglich aufbewahren.

Schadensfall
Nach Verschütten mit saugfähigem, unbrennbarem Material (z.B.
Kieselgur, Blähglimmer, Sand) aufnehmen und wie unter Entsor-
gung beschrieben behandeln.
Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver oder Wasser
im Sprühstrahl.
Bei Brand entstehen gefährliche Gase/Dämpfe.
Brandbekämpfung nur mit persönlicher Schutzausrüstung.
Berst- und Explosionsgefahr durch Druckanstieg bei Erhitzung.
Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen.
Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss vermie-
den werden, da es sich um wassergefährdende Produkte handelt.

© by GISBAU 11/09
Erstellt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bauchemie e.V. nach Sicherheits-
datenblättern verschiedener Hersteller und sonstigen Unterlagen.
Vervielfältigung erwünscht!
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2
(Fortsetzung)

Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung
Orientierender Überblick zur inhalativen, dermalen und chemisch/
physikalischen Gefährdung:

Gefährdungsbeurteilung
Die Tätigkeiten mit diesem Gefahrstoff werden entsprechend
der Maßnahmen dieser GISBAU-Information durchgeführt.

hoch
Erläuterung:

niedrig
Allgemein Handanstrich Spritzverfahren

Gefährdung durch Einatmen

Gefährdung durch Hautkontakt

Brand-/Explosionsgefährdung

Die folgenden Angaben geben Auskunft darüber, ob die jeweiligen Punkte bei der
Gefährdungsbeurteilung besonders zu berücksichtigen (= JA) oder von untergeordneter
Bedeutung (= NEIN) sind.

Allgemein Handanstrich Spritzverfahren

Handschutz JA JA JA

Hautschutz JA JA JA

Atemschutz JA NEIN JA

Augenschutz JA JA JA

Körperschutz JA JA JA

Betriebsanweisung JA JA JA

Ersatzstoff notwendig JA JA JA

Grenzwertüberschreitung NEIN NEIN NEIN

Vorsorgeuntersuchungen JA JA JA

Beschäftigungsbeschränkungen JA JA JA
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Gefahrstoffverzeichnis für Baustellen

Das folgende Muster eines Gefahrstoff-
verzeichnisses können Sie kopieren
und ausfüllen. Die R-Sätze können
Sie den Sicherheitsdatenblättern ent-
nehmen.

Die Jahresmenge und den Arbeits-
bereich tragen Sie den betrieblichen
Gegebenheiten entsprechend ein. Das
Gefahrstoffverzeichnis immer auf dem
aktuellen Stand halten und den Be-
schäftigten zugänglich machen.

Muster eines
Gefahrstoffverzeichnisses für Baustellen

Lfd. Nr. des Handels- Inhaltsstoffe Gefahren- R-Sätze Jahres- Arbeits-
Produkts name aufgeführt im symbol menge bereich

Sicherheits-
datenblatt*

* Die Sicherheitsdatenblätter liegen komplett im Büro vor und können dort eingesehen werden.



Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Verursacht Verätzungen. Auch verdünnte Produkte können Reizungen verursachen.
Wassergefährdend – Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen

Verspritzen vermeiden! Staubentwicklung vermeiden! Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Hautpflegemittel verwenden! Nach
Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Stark verunreinigte Kleidung
wechseln!
Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille!
Handschutz: Nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe (gelb).
Atemschutz: Bei Überschreitung des Grenzwertes ist Atemschutz mit Partikelfilter P2 (weiß) erforderlich.
Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!

Verhalten im Schadensfall

Durch Löschwasser entsteht eine stark alkalische Lösung, die zu Reizungen führen kann. Produkt ist nicht brennbar.
Zuständiger Arzt oder Klinik:
Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen. Augenarzt aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Nach Verätzungen 15 Minuten mit Wasser spülen. Mit viel Wasser und
Seife reinigen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein in kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Keine Hausmittel.
Ersthelfer:

Entsorgung

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Abfälle nicht vermischen.
Zur Entsorgung sammeln in:

Anhang 4
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Gefahren für Mensch und Umwelt

Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Augenschäden möglich. Kann zu Allergien führen. Sensibilisierte Personen können schon auf sehr
geringe Konzentrationen an Diphenylmethan-4,4’-diisocyanat reagieren und dürfen deshalb keinen weiteren Kontakt mit diesem Stoff
haben. Unsachgemäße Behandlung von Aerosoldosen kann zu Zerknall/Explosion führen.
Wassergefährdend – Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vemeiden!

Schutzmaßnahmen

Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen! Montageschaumdosen stehen
unter Druck! Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder ver-
brennen. Nicht gegen Flamme oder auf heiße Gegenstände sprühen. Bei Transport im Kfz Dosen in einem Tuch im Kofferraum aufbe-
wahren, keinesfalls im Fond (bei Sonneneinstrahlung sind dort Temperaturen über 50 °C möglich). Vorsicht beim Erwärmen von Mon-
tageschaumdosen (in der kalten Jahreszeit). Nie direkt mit Flammen oder heißem Wasser o. ä. erwärmen. Vorratsmenge auf einen
Schichtbedarf beschränken! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Arbeiten bei Frischluftzufuhr! Montageschaum nur
mit geeignetem Reinigungsmittel von der Haut entfernen. Auf keinen Fall Lösemittel verwenden! Nach Arbeitsende und vor jeder
Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Verunreinigte Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt
von Arbeitskleidung aufbewahren!
Augenschutz: Gestellbrille!
Handschutz: Handschuhe aus: Polychloropren, Nitril
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!
Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme (Öl-in-Wasser-Emulsion) Hautschutzsalbe verwenden!

Verhalten im Schadensfall

Ausgelaufenes Material mechanisch aufnehmen (z. B. mit Spachtel in Karton o. ä.), aushärten lassen und danach wie unter Entsorgung
beschrieben behandeln. Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum, bei größeren Bränden auch
Wasser im Sprühstrahl! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen!
Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe! Brandbekämpfung nur mit persönlicher Schutzausrüstung bei größeren Bränden!
Zuständiger Arzt oder Klinik:
Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen. Augenarzt aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Stark verunreinigte Kleidung ausziehen.
Nach Einatmen: Speziell bei Krankheitsanfällen von sensibilisierten Personen können folgende Maßnahmen notwendig werden:
Frischluft! Atemwege freihalten: Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage. Atmung und
Puls kontrollieren. Bei Atem- oder Herzstillstand: sofort künstliche Beatmung und Herzdruckmassage.
Ersthelfer:

Entsorgung

Abfälle nicht vermischen. Nicht in Mülltonne schütten. Aerosoldosen nach Gebrauch vollständig entleeren (auch das Treibgas).
Ausgetrocknete Gebinde:

Montageschäume, hochentzündlich
GISCODE: PU80
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Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen oder Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen. Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Schwindel und Kopfschmerzen
möglich. Gesundheitsschäden möglich (Herz-Kreislauf-Stillstand und zentrale Atemlähmung). Erhöhte Entzündungsgefahr bei durch-
tränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). Wassergefährdend – Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen

Arbeiten bei Frischluftzufuhr. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen!
Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden!
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Produktreste von den Händen entfernen! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause
Hände gründlich reinigen! Keine trennmittelgetränkten Lappen etc. in den Taschen der Arbeitskleidung aufbewahren!
Hautpflegemittel verwenden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung
wechseln!
Augenschutz: Bei Spritzauftag: Gestellbrille oder Helmvisier.
Handschutz: Handschuhe aus: Nitril
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!
Atemschutz: Atemschutz bei Grenzwertüberschreitung, z. B. an Vollmaske:
Kombifilter A2-P2 (braun-weiß)
Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme (Öl-in-Wasser-Emulsion) Hautschutzsalbe verwenden!
Körperschutz: Je nach Arbeitsverfahren ist eine Gummischürze zu tragen!

Verhalten im Schadensfall

Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar, geeignete Lösch-
mittel: Kohlendioxid. Löschpulver oder Wasser im Sprühstrahl! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutz-
gerät und Schutzkleidung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung!
Zuständiger Arzt oder Klinik:
Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen. Augenarzt aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünner!
Nach Einatmen: Frischluft! Atemwege freihalten: Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage.
Atmung und Puls kontrollieren. Bei Atem- oder Herzstillstand: sofort künstliche Beatmung und Herzdruckmassage.
Nach Verschlucken: Verschlucken kann zu Lungenschädigung führen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein in kleinen
Schlucken viel Wasser trinken lassen.
Ersthelfer:

Entsorgung

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten!
Zur Entsorgung sammeln in:

Anhang 4
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Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen oder Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen. Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Direkter Kontakt kann
Verätzungen verursachen, d.h. Hautgewebe und Schleimhäute zerstören. Schädigung der Augen möglich. Kann zu Allergien führen.
Personen mit Epoxidharz-Allergie sollten keinen Kontakt mit diesem Stoff haben.
Wassergefährdend – Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen

Arbeiten bei Frischluftzufuhr! Beim Ab-/Umfüllen/Mischen der Komponenten Verspritzen vermeiden. Nach Härterzugabe zügig verarbei-
ten (Erhitzung möglich). Mischungsangaben des Herstellers unbedingt beachten. Nicht auf heiße Flächen spritzen. Berührung mit Augen,
Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Epoxidharze nur mit einem geeigneten
Reinigungsmittel von der Haut entfernen. Auf keinen Fall Lösemittel für die Hautreinigung verwenden. Hautpflegemittel verwenden!
Gefäße nicht offen stehen lassen! Verunreinigte Kleidung wechseln!
Augenschutz: Gestellbrille! Bei Spritzgefahr: Korbbrille!
Handschutz: Handschuhe aus: Nitril, Butylkautschuk.
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!
Atemschutz: Bei Anwendung im Spritzverfahren muss ein Partikelfilter P2 verwendet werden! In nicht belüftbaren Räumen
Gasfilter A1 (braun) verwenden.
Körperschutz: Bei Anwendung im Spritzverfahren muss Körperschutz (z. B. Kunststoffschürze und Gesichtsschutz) getragen
werden!

Verhalten im Schadensfall

Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z. B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid.
Löschpulver oder Wasser im Sprühstrahl. Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe! Brandbekämpfung nur mit persönlicher
Schutzausrüstung! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen!
Zuständiger Arzt oder Klinik:
Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen. Augenarzt aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünnungs-/Lösemittel!
Nach Einatmen: Frischluft! Atemwege freihalten: Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein in kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen.
Ersthelfer:

Entsorgung

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Nicht mehr verwendbare Produktreste zur Aushärtung vermischen.
Ausgehärtete Produktreste:
Nicht ausgehärtete Produktreste:
Gebinde mit nicht ausgehärteten Produktresten:
Ausgetrocknete Gebinde:

Epoxidharze, lösemittelfrei, sensibilsierend
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Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Haut, Augen und Atemwege reizen. Kann Schwindel und Kopfschmerzen
hervorrufen. Gesundheitsschäden möglich (zentrale Atemlähmung, Herz-Kreislauf-Stillstand).
Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen).
Wassergefährdend – Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeiten bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen)! In schlecht belüfteten Räumen mit Absaugung arbeiten! Von Zündquellen
fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen! Kriechende Dämpfe können in größerer
Entfernung zur Entzündung führen! Bei Anwendung im Spritzverfahren: Arbeitsbereich absperren! Warnschild „Explosionsgefahr“!
Nur ex-geschützte Ventilatoren verwenden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken!
Augen- und Hautkontakt mit Konzentrat vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Vorbeugender
Hautschutz erforderlich. Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln!
Augenschutz: Beim Ab- und Umfüllen Korbbrille!
Atemschutz: Bei Grenzwertüberschreitung, z.B. an Vollmaske:
A-P2 (braun/weiß)!
Bei Zugabe des Verdünners zu Farben und Lacken und Verarbeitung des Produktes im Handanstrich kann
anstelIe des Kombifilter der entsprechende Gasfilter A verwendet werden.
Handschutz: Handschuhe aus Nitril.
Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme (Öl-in-Wasser-Emulsion) verwenden.
Körperschutz: Bei Spritzverfahren: (Einweg-)Chemikalienschutzanzug!

Verhalten im Gefahrenfall

Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar, geeignete
Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver oder Wassernebel. Nicht zu verwenden: Wasser im Vollstrahl! Bei Brand in der
Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung!
Zuständiger Arzt oder Klinik:
Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen. Augenarzt aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen.
Nach Einatmen: Frischluft! Atemwege freihalten: Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage.
Atmung und Puls kontrollieren. Bei Atem- oder Herzstillstand: sofort künstliche Beatmung und Herzdruckmassage.
Nach Verschlucken: Verschlucken kann zu Lungenschädigung führen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein in kleinen
Schlucken viel Wasser trinken lassen. Gabe von medizinischem Kohlepulver.
Ersthelfer:

Sachgerechte Entsorgung

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten!
Zur Entsorgung sammeln in:

Verdünnungsmittel, entaromatisiert
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SSttooffffee//ZZuubbeerreeiittuunnggeenn

Klasse UN-Nr. Klassi- Ver- BEZEICHNUNG (Zusatzbezeichnung) 333 1.000
fizie- packungs- 3 1

rungs- gruppe
code

2 1001 4F ACETYLEN, GELÖST �

1072 1O SAUERSTOFF, VERDICHTET �

1965 2F KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT,
N.A.G. GEMISCH  C (Propan) �

1950 5F DRUCKGASPACKUNGEN (feuergefährlich) �

3 1133 F1 II KLEBSTOFF �

1133 F1 III KLEBSTOFF �

1202 F1 III DIESELKRAFTSTOFF �

1203 F1 II BENZIN �

1263 F1 II FARBE �

1263 F1 III FARBE �

1306 F1 III HOLZSCHUTZMITTEL �

6.1 1593 T1 III DICHLORMETHAN �

8 1814 C5 II KALIUMHYDROXIDLÖSUNG �

1824 C5 II NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG �

2796 C1 II BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SAUER �

9 3077 M7 III UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. �

3082 M6 III UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. �

Höchstmengen*) 
Faktoren

Anhang
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5
Transport gefährlicher Güter –
Kleinmengenregelung

Um  beim Transport gefährlicher Güter
die Bedingungen der Kleinmengen -
regelung zu erfüllen, sollten Sie darauf
achten, dass Sie keine größeren Men gen
auf einem Fahrzeug mitnehmen, als in
folgender Tabelle beispielhaft angegeben.
Die Werte gelten für den Transport eines
Stoffes oder eines Produktes.
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*) „Höchstmengen“ bedeutet � für feste Stoffe, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase die Nettomasse in kg;  
� für flüssige Stoffe und verdichtete Gase: Der nominale Fassungsraum (Nenninhalt) des Gefäßes in Liter

Höchstmengen und Faktoren für den Kleinmengentransport
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Anhang 5

Transportieren Sie mehrere Gefahr -
güter auf einem Fahrzeug (zum
Beispiel Benzin und Flüssiggas), 
kommen Sie nicht umhin zu rechnen.  

Allerdings können Sie auf die folgende
Faustformel zurückgreifen, die die
Transportberechnung nicht zur höhe-
ren Mathematik werden lässt:

Faustformel 
zur Berechnung des Transports 
mehrerer Gefahrgüter – 
Kleinmengenregelung

X

+
Menge des

Stoffes 1

Faktor für Stückgut beförderung

(kursive Zahl in der Tabelle)

X
Faktor für Stückgut beförderung

(kursive Zahl in der Tabelle)

=
Ergebnis < 1000
= Auflagen der Klein -

mengenbeförderung

Ergebnis > 1000
= alle Auflagen der

Gefahrgutverordnung

Ergebnis

Dieser Transport fällt 
unter die Bedingungen der
Kleinmengenbeförderung

Menge des

Stoffes 2

usw.
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5
Rechenbeispiel 1:
Sie transportieren zwei Kanister Benzin
mit zusammen 40 l und zwei Gasflaschen
Flüssiggas mit zusammen 66 kg. 

Sowohl Benzin als auch Flüssiggas haben
den Faktor 3 für Stückgut beförderung
(siehe Tabelle).

Rechenbeispiel 2: 
Sie transportieren sechs Kanister Benzin
mit 120 l und acht Gasflaschen Flüssiggas
mit 264 kg. 

Sowohl Benzin als auch Flüssiggas haben
den Faktor 3 für Stückgutbeförderung
(siehe Tabelle).

X

+

Dazu zwei Rechenbeispiele:

Nach der Faustformel ergibt sich:

Nach der Faustformel ergibt sich:

Benzin

40 l

Faktor für Stückgut beförderung

3

X
Flüssiggas

66 kg

Faktor für Stückgut beförderung

3

(= 120)

=(= 198)

Ergebnis < 1000
= Auflagen der Klein -

mengenbeförderung

Ergebnis > 1000
= alle Auflagen der

Gefahrgutverordnung

318

Dieser Transport fällt 
unter die Bedingungen der
Kleinmengenbeförderung

X

+
Benzin

120 l

Faktor für Stückgut beförderung

3

X
Flüssiggas

264 kg

Faktor für Stückgut beförderung

3

(= 360)

=(= 792)

Ergebnis < 1000
= Auflagen der Klein -

mengenbeförderung

Ergebnis > 1000
= alle Auflagen der

Gefahrgutverordnung

1152

Dieser Transport fällt 
unter alle Auflagen 
der Gefahrgutverordnung



oder vor Ort

LLeeiittuunngg
Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Telefon: 030 85781-0
Telefax: 030 85781-590

BBeezziirrkksspprräävveennttiioonn  BBeerrlliinn
Helmstedter Straße 2
10717 Berlin
Telefon: 030 85781-391
Telefax: 030 85781-300

Region Berlin
Helmstedter Straße 2
10717 Berlin
Telefon: 030 85781-338
Telefax: 030 85781-333

Region Hamburg
Merkurring 104
22143 Hamburg
Telefon: 040 271469-99
Telefax: 040 271469-39

Region Hannover
Hildesheimer Str. 309
30519 Hannover
Telefon: 0511 987-2500
Telefax: 0511 987-2545

BBeezziirrkksspprräävveennttiioonn  WWuuppppeerrttaall
Hofkamp 84
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 398-5339
Telefax: 0202 398-5342

Region Dortmund
Kronprinzenstraße 89
44135 Dortmund
Telefon: 0231 5431-1015
Telefax: 0231 5431-1000

Region Frankfurt
Hungener Straße 6
60389 Frankfurt
Telefon: 069 4705-222
Telefax: 069 4705-299

Region Wuppertal
Hofkamp 84
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 398-5322
Telefax: 0202 398-5310 

BBeezziirrkksspprräävveennttiioonn  MMüünncchheenn
Landsberger Straße 309
80687 München
Telefon: 089 8897-724
Telefax: 089 8897-829

Region Dresden
Pirnaer Landstraße 40
01237 Dresden
Telefon: 0351 2572-204
Telefax: 0351 2572-333

Region München
Landsberger Straße 309
80687 München
Telefon: 089 8897-724
Telefax: 089 8897-819

Region Stuttgart
Friedrich-Gerstlacher-Str. 15 
71032 Böblingen 
Telefon: 07031 625-211 
Telefax: 07031 625-388 
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Anhang 6

Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention
SSeerrvviiccee--HHoottlliinnee::  0011880033  998877000011
(9 ct/min aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 42 ct/min)

IInntteerrnneett::  wwwwww..bbggbbaauu..ddee

Impress um
HHeerraauussggeebbeerr  uunndd  CCooppyyrriigghhtt::
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Internet: www.bgbau.de
E-Mail: info@bgbau.de

GGeessttaallttuunngg::
COMMON
Gesellschaft für Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit mbH,
Frankfurt am Main
Internet: www.common.de

Ausgabe 05/2010
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Berufsgenossenscha� 
der Bauwirtscha�

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Tel.: 030 85781-0
Fax: 030 85781-500
www.bgbau.de
info@bgbau.de


